
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 Stmk. KL Dauer der
Immunitätszusage

 Stmk. KL - Steiermärkisches Kulturgut-Leihgabengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die Zusage ist vor der Einfuhr des Kulturgutes für die im Zusammenhang mit der Ausstellung erforderliche Zeit,

längstens für ein Jahr, zu erteilen.

In Kraft seit 17.09.2010 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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